
Änderungsantrag Nr.
TE090 

Beantragt von
Esteban 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (3) 

Beantragte Änderungen

Die Worte "im Bereich der aufnehmenden Gliederung einen Wohnsitz hat 
und" so wie der Satz "Hat ein Pirat mehrere Wohnsitze, bestimmt er 
selbst, wo er Pirat ist." im §3 (3) sollen gestrichen werden. 

Aktuelle Fassung: 

Die Aufnahme setzt voraus, dass der/die BewerberIn im Bereich der 
aufnehmenden Gliederung einen Wohnsitz hat und nicht schon Pirat 
ist. Hat ein Pirat mehrere Wohnsitze, bestimmt er selbst, wo er 
Pirat ist. 

Neue Fassung: 

Die Aufnahme setzt voraus, dass der/die BewerberIn nicht schon 
Pirat ist.

Begründung

Jeder Pirat sollte schon bei der Aufnahme unabhängig von seinem 
Wohnsitz selbst entscheiden können, in welchen Gebietsverband der 
Piratenpartei er Mitglied seien will. Bisher müsste die Person erst 
dem Verband beitreten in den sie eigentlich gar nicht will und dann 
einen Antrag stellen um in den Verband in sie will zu kommen. Ich 
halte jeden Pirat oder potentiellen für mündig und intelligent um 
dies Entscheidung selbst zu treffen. Ich denke nicht, dass wir unsere 
in dieser Beziehung über die Satzung bevormunden müssen. 

Achtung Kollisionen
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